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Erwerb / Veräußerung eines Grundstückes / Gebäudes 

 

 

Nach § 32 (4) der  AVBWasserV ist der Wechsel in der Person des Kunden 

(Wasserabnehmer) dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen und 

bedarf dessen Zustimmung.  

 

Nach § 46 der Abwassersatzung ist der Erwerb oder die Veräußerung  eines an die 

öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks binnen eines Monats 

anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der Erwerber. 

 

Um eine Abrechnung erstellen zu können, machen wir einvernehmlich folgende Angaben: 

 

 

Betrifft Grundstück / Gebäude:        

  

Steuer Nr.:        

 

 

Bisheriger Eigentümer:  
(Name und Anschrift) 

Neuer Eigentümer: 
(Name und Anschrift) 

  

  

  

  

 

 

Besitzübergang am:    

 

 

Ich / wir haben den Wasserzähler bereits abgelesen am:       

 

Der Zählerstand betrug    m³. 

 

 

 

Oberkochen, den     

 

 

 

       
Unterschrift des bisherigen Eigentümers   
 
 
 
       
Unterschrift des neuen Eigentümers 

 

 


